
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/4/6 7Os22/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.04.1962

Norm

StPO §395

Rechtssatz

Der OGH hat die Entlohnung eines von Amts wegen für einen Gerichtstag zur ö6entlichen Verhandlung über eine

Nichtigkeitsbeschwerde bestellten Verteidigers festzusetzen.

Entscheidungstexte

7 Os 22/61

Entscheidungstext OGH 06.04.1962 7 Os 22/61
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